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Einleitung

Die „Verbraucher sind die Schlüsselakteure der europäischen Wirt-
schaft.“1 Das Verbraucherrecht ist seit langem eines der zentralen The-
men, sowohl der europäischen Gesetzgebung als auch der politischen 
Diskussion. Die Rolle des grenzüberschreitenden Rechtsverkehrs, und in 
diesem Zusammenhang die Frage nach der Vereinheitlichung des europä-
ischen Verbrauchervertragsrechts, gewinnt unaufhaltsam an Bedeutung. 
Im Jahr 2006 tätigten 26 Prozent der europäischen Verbraucher (in 
Deutschland 34 Prozent, in Italien 16 Prozent) mindestens einen grenz-
überschreitenden Einkauf,2 während es im Jahr 2003 nur 12 Prozent wa-
ren.3 Dennoch beträgt der Gesamtanteil der grenzüberschreitenden 
Verbraucherverträge am BIP nur 6 Prozent,4 so dass sich im Interesse des 
Binnenmarkts die Frage stellt, wie der Verbraucher zu mehr grenzüber-
schreitenden Verträgen stimuliert werden kann. Um es mit den Worten 
der aktuellen EU-Verbraucherschutzkommissarin Meglena Kunewa zu 
sagen: „Derzeit gibt es in Europa über 490 Millionen Verbraucher, deren 
Ausgaben über die Hälfte des BIP (Bruttoinlandsprodukts) der EU aus-
machen. Ohne Verbraucher gibt es kein Wirtschaftswachstum und keine 
neuen Arbeitsplätze. Dennoch lässt sich in der gesamten EU beobachten, 
dass die Verbraucher kein Vertrauen in grenzüberschreitende Einkäufe 
haben. Meiner Meinung nach sollten Verbraucher genauso sorglos im 
Ausland einkaufen können wie zuhause.“5

Einer der Hauptgründe, warum Verbraucher von einem grenz-
überschreitenden Vertrag absehen, ist die mangelnde Rechtssicherheit 
aufgrund des von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat divergierenden Rechts. 
Aus diesem Grund hat der europäische Gesetzgeber in den vergangenen 

                                                          
1 Zitat von Meglena Kuneva, EU-Verbraucherkommissarin, vgl. 

http://ec.europa.eu/consumers/index_de.htm, zuletzt abgerufen am 
18.01.2009. 

2  Vgl. Eurobarmeter Spezial Nr. 252 „Consumer protection in the Internal 
Market“, abrufbar unter: http://ec.europa.eu/consumers/topics/eurobaro-
meter _09-2006_de.pdf, S. 5. Im Jahr 2008 haben sich die Zahlen nicht 
wesentlich verändert, vgl. „Synthesis report on consumer and business atti-
tudes to cross-border and sales and consumer protectionin the internal mar-
ket”, abrufbar unter: http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/euro-
bar_298_synthrep_oct2008_en.pdf, Abbildung 1, S. 6. 

3 Eurobarmeter Spezial Nr. 252 „Consumer protection in the Internal Market“, 
abrufbar unter: http://ec.europa.eu/consumers/topics/eurobarometer_09-
2006_de.pdf, S. 6. 

4 Auführlich zum BIP siehe http://epp.eurostat.ec.europa.eu. 
5 Zitat von Meglena Kuneva, EU-Verbraucherkommissarin, vgl. 

http://ec.europa.eu/consumers/index_de.htm, zuletzt abgerufen am 
18.01.2009. Ausführlich zum BIP siehe http://epp.eurostat.ec.europa.eu. 
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Jahren auf dem Gebiet des Verbrauchervertragsrechts eine Vielzahl von 
Rechtsakten erlassen. Die Angleichung der nationalen Vertragsrechte 
durch den europäischen Gesetzgeber erfolgte bisher primär durch den Er-
lass von Richtlinien,6 mithin durch punktuelle Regelungen, die zuweilen 
als pointilistisch7 und unsystematisch beschrieben werden. Es wird von 
einer „von den Rändern heranschleichenden“ Vereinheitlichung des Ver-
tragsrechts gesprochen. Die Kritik entzündet sich nicht daran, dass das 
Gemeinschaftsrecht auf die Systeme nationaler Privatrechtsordnungen zu 
wenig Rücksicht nehme, sondern vielmehr am mangelnden Gesamtkon-
zept des Europäischen Verbrauchervertragsrechts.8 Dass diesen Regelun-
gen jedoch auch ein System und Prinzipien zugrunde liegen, ist spätestens 
seit den Arbeiten von Grundmann9 und Riesenhuber10 bekannt. In der 
jüngsten Zeit verstärken sich auf europäischer Ebene die Bemühungen, zu 
einer Harmonisierung des europäischen Verbrauchervertragsrechts zu 
kommen, um so eine stärkere Rechtssicherheit sicherzustellen. Aus die-
sem Grund sind bei der vorliegenden Untersuchung die neueren Entwick-
lungen des europäischen Vertragsrechts im Auge zu behalten, wobei diese 
keinen Schwerpunkt der Betrachtung bilden. Seit 1989 fordert das Euro-
päische Parlament kontinuierlich eine Kodifikation des europäischen Ver-
tragsrechts in Form eines Europäischen Zivilgesetzbuchs.11 Die Frage 
nach Sinn und Unsinn einer solchen Kodifikation ist seither Gegenstand 
vielfältiger wissenschaftlicher und politischer Diskussionen.12 In der „ers-
ten Mitteilung zum europäischen Vertragsrecht“13 wurde schließlich über-
legt, wie die Kohärenz des europäischen Vertragsrechts gefördert werden 

                                                          
6 Ein anderer Ansatzpunkt ist die Vereinheitlichung des Kollisionsrechts, vgl. 

Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 17. Juni 2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwen-
dende Recht (Rom I), ABl. L 177 v. 4. Juli 2008, S. 6. 

7 Dazu Kötz, FS Zweigert, Gemeineuropäisches Zivilrecht, S. 483.  
8 Tröger, Zum Systemdenken im europäischen Schuldvertragsrecht, ZEuP 

2003, S. 536. 
9 Grundmann, Systembildung und Systemlücken in Kerngebieten des Europäi-

schen Privatrechts; Ders., Europäisches Schuldvertragsrecht 
10 Riesenhuber geht davon aus, dass das System des materiellen Europäischen 

Privatrechts auf wenige Tragende Prinzipien zurückzuführen ist, vgl. Riesen-
huber, System und Prinzipien, S. 237 ff.  

11  So entwarf die Lando-Kommission Grundregeln des europäischen Privat-
rechts (vgl. Principles of European Contract Law, Part I and II, Den Haag 
2000; Principles of European Contract Law Part III, Den Haag 2003). Ver-
schiedene Gruppen wie die Study Group on European Civil Code und die 
Research Group on the Existing EC Private Law (Acquis Group) wurden ge-
gründet.

12  FAZ v. 18. Oktober 2006, S. 13; 67. Deutscher Juristentag „Ein Europäisches 
Zivilgesetzbuch”. 

13  KOM (2001), 398 endg. 
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könnte. Die Vorschläge gingen von „keine Maßnahmen“ über eine Förde-
rung der Ausarbeitung gemeinsamer Grundsätze zur Annäherung der na-
tionalen Rechtsordnungen sowie eine Verbesserung der Qualität bereits 
geltender Rechtsvorschriften des Vertragsrechts bis hin zum Erlass neuer 
umfassender Rechtsvorschriften auf europäischer Ebene. Die „zweite Mit-
teilung“ stand dann schon unter der Überschrift „Ein kohärentes europäi-
sches Vertragsrecht – ein Aktionsplan”.14 Vorgeschlagen wurde eine Mi-
schung von legislatorischen und nicht-legislatorischen Maßnahmen, um 
die kohärente Anwendung des europäischen Vertragsrechts zu fördern 
und so den Binnenmarkt zu stärken. Erreicht werden soll dieses Ziel 
durch die Erhöhung der Kohärenz des Gemeinschaftsvertragsrechts, durch 
die Ausarbeitung allgemein europäisch gültiger Allgemeiner Geschäfts-
bedingungen sowie eingehender Untersuchungen, ob die Probleme des 
europäischen Vertragsrechts durch nichtsektorspezifische Lösungen, wie 
zum Beispiel ein optionales Rechtsinstrument, gelöst werden können. 
Erstmals taucht der Begriff eines gemeinsamen Referenzrahmens auf. Mit 
der „dritten Mitteilung“ der Kommission im Mai 2005 wurde ein For-
schungsnetzwerk gegründet, das „Network of Excellence“, welches mit 
der Aufgabe betraut wurde, auf den Säulen der Ergebnisse der Study 
Group und der Acquis Group die Grundlagen eines gemeinsamen Refe-
renzrahmens herauszuarbeiten. Ende 2007 wurde der erste Teil des 
DCFR15 vorgestellt.16 Die Zukunft wird zeigen, welche Bedeutung diesem 
DCFR zukommen wird, ob es Grundlage für eine optionales Instrument17

oder „Toolbox“ sein wird.18

                                                          
14  KOM (2003), 68 endg. 
15 von Bar/Clive/Schulte-Nölke, (Hrgs.), DCFR 
16  Der DCFR ist bereits breiter wissenschaftlicher Diskussion ausgesetzt: Jan-

sen, Negotiorum gestio and Benevolent Intervention in Another’s Affairs: 
Principles of European Law?, ZEuP 2007, S. 958 ff.; Jansen/Zimmermann,
Grundregeln, JZ 2007, S. 1113 ff.; Zoll, Die Grundregeln der Acquise-
Gruppe im Spannungsverhältnis zwischen acquise commun und acquise 
communautaire, GPR 2008, S. 106 ff. Zunächst wurden sieben Bücher veröf-
fentlicht: Buch I: Allgemeine Bestimmungen; Buch II: Verträge und andere 
Rechtsgeschäfte; Buch III: Verpflichtungen und korrespondierende Rechte; 
Buch IV: Besonderes Vertragsrecht; Buch V: Geschäftsführung ohne Auf-
trag; Buch VI: Außervertragliche Schadenshaftung; Buch VII: Ungerechtfer-
tigte Bereicherung; Annex 1: Definitionen und Annex 2: Verjährung. Ende 
2008 folgten drei weitere Bücher: Eigentumsübertragung; dingliche Sicher-
heiten und Trust. 

17  Also ein Instrument, dem die Parteien ihre vertraglichen und außervertragli-
chen Rechtsbeziehungen unterstellen können, sprich eine auf dem Gemein-
schaftsrecht basierende Rechtsordnung. Vgl. Leible, Europäisches Privatrecht 
am Scheideweg, NJW 2008, S. 2562. 

18  Nach einer Studie von Clifford Chace sind 28 Prozent der Unternehmen für 
eine Einführung eins europäischen Vertragsrechts, vgl. Vogenau-
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Parallel verfolgt der europäische Gesetzgeber einen weiteren Ansatz-
punkt: Mit dem Grünbuch zur „Überprüfung des gemeinschaftlichen Be-
sitzstands im Verbraucherschutz“19 hat die Kommission mit der Überar-
beitung des gemeinschaftlichen Besitzstands begonnen. Am 8. Oktober 
200820 wurde dann ein Richtlinienvorschlag vorgelegt der die Vereinheit-
lichung der Haustür-Richtlinie, der Klausel-Richtlinie, der Fernabsatz-
Richtlinie und der Verbrauchsgüterkauf-Richtlinie erfasst. Nach dem Wil-
len der Kommission soll ein einheitliches Verbraucherrecht insbesondere 
durch eine Vollharmonisierung erreicht werden.21

Einen Beitrag zur Diskussion über die künftige europäische Verbraucher-
gesetzgebung soll die vorliegende Arbeit leisten, indem sie aus einer 
rechtsvergleichenden Perspektive die Umsetzung der bisherigen europäi-
schen Vorgaben auf dem Gebiet des Verbrauchervertragsrechts in Italien 
darstellt und das Ergebnis in eine Beziehung zu den europäischen Schutz-
konzepten setzt. Nach Art. 249 Abs. 3 EGV sind die Mitgliedstaaten in 
Form und Mittel der Umsetzung dieses Richtlinienrechts frei.22 Bei der 
Umsetzung von europäischem Verbraucherrecht in nationales Vertrags-
recht hat sich der nationale Gesetzgeber mit der Frage auseinanderzuset-
zen, wo bzw. wie das europäisch geprägte Verbrauchervertragsrecht 
dogmatisch am sinnvollsten in das nationale Vertragsrecht zu verorten ist. 
Diese Frage wird sich auch der europäische Gesetzgeber bei der Diskus-
sion um weitere Richtlinien auf diesem Gebiet sowie um ein europäisches 
Zivilgesetzbuch stellen müssen.  
Der italienische und der deutsche Gesetzgeber sind bei der Umsetzung eu-
ropäischen Verbrauchervertragsrechts mit dem Erlass des Codice del con-
sumo (2005) bzw. dem Gesetz zur Modernisierung des Schulrechts (2002) 
einem ganz anderen Modell gefolgt. Aus diesem Grund eigenen sich bei-
de Rechtsordnungen besonders gut für einen Vergleich und als Funda-

                                                                                                                       
er/Weatherill, Eine empirische Untersuchung zur Angleichung des Vertrags-
rechts in der EG, JZ 2005, S. 877. 

19  KOM (2006), 744 endg.  
20  KOM (2008) 614. 
21  Der Vorschlag wurde von deutscher Seite stark kritisiert. So betonte die 

Bundesjustizministerin Brigitte Zypris: „Für Deutschland hätte die von der 
Kommission geplante Vollharmonisierung konkret zur Folge, dass bewährte, 
die Verbraucher schützende Regelungen des deutschen Rechts geändert oder 
sogar aufgehoben werden müssten. So würde etwa unser Widerrufsrecht bei 
Haustür- und Fernabsatzgeschäften (z.B. im Internet) zum Nachteil der 
Verbraucher eingeschränkt. Auch die Geltendmachung von Mängelrechten 
bei einem Kaufvertrag würde für Verbraucher erschwert”, vgl. Pressemittei-
lungen der Europäischen Kommission (Nr. 1474) und des BMJ v. 8. Oktober 
2008.

22  Zur Harmonisierung durch Richtlinien siehe Kurcz, Harmonisation by means 
of Directives – never-ending story“, EBLR 2001, S. 294-297. 
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ment zur Betrachtung der neuesten Entwicklungen auf europäischer Ebe-
ne, wo die Frage nach einer neuen Verbraucherrecht-Richtlinie sowie die 
nach dem Erlass eines Europäischen Gesetzbuchs im Vordergrund stehen. 

I.  Hintergrund  

Hintergrund dieser Arbeit ist das europäische Verbrauchervertragsrecht. 
Sein Bestand orientiert sich an den Vereinheitlichungsinstrumenten und  
-maßnahmen der Europäischen Gemeinschaft, dem ius communitatis.23

Unter dem Begriff des europäischen Verbrauchervertragsrechts wird im 
Folgenden die Gesamtheit aller Normen verstanden, die für die rechtliche 
Stellung des Verbrauchers von Bedeutung sind.24 Eine Beschränkung er-
folgt auf solche Normen, die sich auf Privatrechtsverhältnisse beziehen, 
bei denen auf der einen Seite ein Verbraucher und auf der anderen Seite 
eine unternehmerisch tätige Person beteiligt sind, sogenannte B2C-
Verträge.25

Die Europäische Gemeinschaft hat sich als Wirtschaftsgemeinschaft ge-
gründet,26 vor diesem Hintergrund konstituiert sich das Verbraucherver-

                                                          
23  Für eine umfassende Übersicht zum Begriff des europäischen Vertrags- und 

Verbrauchervertragsrechts siehe v. Vogel, Verbrauchervertragsrecht und all-
gemeines Vertragsrecht, S. 7 ff. Nach v. Vogel gehören weder die E-
Commerce-RL noch Produkthaftungs-RL zum Verbrauchervertragsrecht, da 
ihre Vorschriften sowohl auf den privaten Endverbraucher als auch auf den 
gewerblich Tätigen Anwendung finden. Umfasst seien nur solche Regelun-
gen, die die wirtschaftliche Selbstbestimmung des Verbrauchers im rechtsge-
schäftlichen Bereich betreffen, vgl. v. Vogel, Verbrauchervertragsrecht und 
allgemeines Vertragsrecht, S. 9. Siehe Twigg-Flesner, The Europeanisation 
of Contract Law, S. 54 ff.; Grundmann, Europäisches Schuldvertragsrecht 1. 
Teil, § 1, I., Rn. 5-7; zum Begriff des „Europäischen Privatrechts“ siehe Rie-
senhuber, System und Prinzipien, S. 31 ff. 

24  Zum Begriff des Verbraucherschutzes im Allgemeinen siehe Drexl, Die wirt-
schaftliche Selbstbestimmung des Verbrauchers, S. 11; Wolf, Grabitz/Hilf,
Das Recht der Europäischen Union. Bd. IV, A 1 Rn. 12 f. Zur Legaldefiniti-
on im BGB siehe § 310 Abs. 3 BGB. 

25  Für eine Auflistung der maßgeblichen Rechtsakte, siehe Wolf, Grabitz/Hilf,
Das Recht der Europäischen Union. Bd. IV, A 1, Rn. 13. Drei konstitutive 
Elemente des Verbrauchervertragsrechts arbeitet v. Vogel heraus: „Europäi-
sches“ (Richtlinien mit verbraucherschützendem Inhalt), „Verbraucher“ (der 
persönliche Anwendungsbereich knüpft an den Begriff des Verbrauchers an, 
„Vertragsrecht“ (solche Rechtsakte, die die wirtschaftliche Selbstbestim-
mung im rechtgeschäftlichen Bereich betreffen), siehe v. Vogel, Verbrau-
chervertragsrecht und allgemeines Vertragsrecht, S. 9 f. 

26  Verbraucherpolitik ist ein Bündel von Maßnahmen, was durch rechtliche und 
außerrechtliche Vorschriften zum Schutz des Verbrauchers die Informati-
onsmöglichkeit und die Entscheidungsfreiheit herzustellen bzw. wiederher-
zustellen sucht, vgl. Reich, Markt und Recht, S. 186. 


